
Geschäftsordnung 

für den Aufsichtsrat der 1 & 1 AG 

mit Sitz in Maintal 

Der Aufsichtsrat stellt mit heutigem Beschluss einstimmig seine Geschäftsordnung, die mit 

Wirkung zum 1. Oktober 2021 in Kraft treten soll, wie folgt fest: 

1. 

Allgemeines 

1. Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach

denen des Aktiengesetzes, der Satzung und dieser Geschäftsordnung sowie den jeweiligen

Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, soweit nicht nach Maßgabe von

§ 161 AktG eine Abweichung erklärt ist.

2. Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig

zu beraten und zu überwachen.

3. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf bei

seinen Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen,

die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Jedes Aufsichtsratsmitglied wird

Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder

Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern

entstehen können, dem Aufsichtsratsvorsitzenden gegenüber offenlegen. Der Aufsichtsrat

wird in seinem Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte

und deren Behandlung informieren. Wesentliche und nicht nur vorübergehende

Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds führen zur Beendigung des

Mandats.

4. Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstandes und ernennt ein

Mitglied des Vorstandes zum Vorsitzenden bzw. Sprecher. Der Aufsichtsrat sorgt

gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung. Der Aufsichtsrat

achtet bei der Zusammensetzung des Vorstands auch auf Vielfalt (Diversity) und legt für

den Anteil von Frauen im Vorstand Zielgrößen fest. Der Aufsichtsrat kann die Vorbereitung

der Bestellung von Vorstandsmitgliedern einem Ausschuss übertragen, der auch die
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